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ekrutirung der

Militéirische Betrachtungen.
" Im Kriege ist eine einbeitliche Leitung des
Heeres eine unbedingte Nothwendigkeit. Fir
die Friedensverwaltung des Heerwesens ist
das gleiche zum mindesten hdchst wiinschens-
werth.

Der Kriegsminister erlisst die nothwendigen
Anordnungen, die ihm unterstellten Organe
filhren sie aus und sind fir den Vollzug ver-
antwortlich. Um schédliche Reibungen zu ver-
meiden, muss der Wirkungskreis der letztern
genau bestimmt sein; sie miissen wissen, welche
Geschafte sie von sich aus erledigen sollen und
welche an den Kriegsminister zu leiten sind.

Die einbeitliche Leitung der Verwaltung des
Heeres darf nicht in eine Zentralisation ausar-
ten, bei welcher die Zentralstelle alles selbst an-
ordnen und kontrolliren will; sie soll den ihr unter-
stellten Militirbehdrden einen Wirkungskreis an-
weisen und sich in diesen, ohne Noth, nicht hinein-
mischen. Alles selbst machen zu wollen hat den
gleichen Nachtheil, wie wenn bei der Truppe
ein Vorgesetzter die Funktionen seiner Unter-
gebenen versehem will. Die Stufenfolge von
Befehlshabern ist im Heeresorganismus aufge-
stellt worden, weil ein Einzelner nicht alle
Theile leiten, dberwachen und alles selbst an-
ordnen kann

Bei der Heeresverwaltung ist es nicht anders.
Bei zu weit getriebener Zentralisation hiufen
sich die Geschifte zu sehr bei der Zentralstelle;
es entsteht eine zahlreiche Bureaukratie; der
Kriegsminister verliert den Ueberblick und seine
ganze Thitigkeit wird durch geringfiigige Ein-
zelheiten  absorbirt; im Falle einer Mobilisirung

kann die Arbeit iberhaupt nicht mehr bewaltigt

werden und die durch stete Bevormundung un-
selbststindig gewordenen untergebenen Behdrden
wissen sich nicht zu helfen.

Das Beispiel einer zu weit getriebenen
Zentralisation findet man in Frankreich,
— das einer zweckmissigen einheitlichen Leitung
nmit unterstellten selbststindigen, verantwortlichen
Organen in Deutschland. 1870 ist Frankreich die
tibergrosse Zentralisation verhngnissvoll gewor-
den, wihrend das deutsche System sich gut bewahrt
hat. In Frankreich waren 1870 die Regi-
mentskommandanten direkt dem Kriegsministe-
rium unterstellt. Sie verkehrten direkt mit dem-
selben und erhielten Entscheidungen tiber gering-
figige Angelegenheiten. Die hohern Befehls-
haber kamen dadurch im Frieden etwas in die
Stellung der indischen Gdtter, welche nichts
anderes thun als zuzusehen, ohne je thatig ein-
zugreifen.

Das gleiche System der Zentralisation wie im
Staate und in der Armee finden wir in Frank-
reich in dem Innern des Regiments. Der
Regimentskommandant leitet alles, ordnet alles
an und kontrollirt alles. Die Bataillonskom-
mandanten werden als eine bedeutungslose
Zwischeninstanz betrachtet. = Die Hauptleute
zihlen zu den Subalternoffizieren. Ihr Einfluss
auf Verwaltung und Ausbildung ist ein sehr
geringer. Die Strafen, welche sie verhén-
gen, konnen von den Vorgesetzten beliebig ab-
geindert werden. Die Rekruteninstruktion ist
nicht Sache der Kompagnien, sondern des
Regiments. Alles, bis in die Einzelheiten, geht
vom Regimentskommandanten aus, die Offiziere
versehen den Dienst nach der gewohnten Scha-
blone; dié Verantwortlichkeit fehlt!



In Deutschland sind dem Kriegsministe-
rium die Armeekorpskommandanten direkt unter-
stellt und diese sind die wichtigsten grossen
Verwaltungsbehorden, welche im Sinne der Er-
lasse des Kriegsministeriums und der bestehen-
den Gesetze in jeder Beziehung die hohere Kon-
trole ausiben und den Vollzug der Anordoungen
tiberwachen.

Den General-Kommandos sind wieder unter-
stellt die Divisions- und Brigadekommandos ;
jedes mit genau begrenztem Wirkungskreis.

Die Regimenter erfreuen sich in Deutschland,
wie in allen stehenden Armeen, von Alters her
einer grossen Selbststindigkeit und werden mit
Recht als das wichtigste Glied im Armeever-
bande betrachtet. Gross ist die Macht und die
Verantwortung des Regimentskommandanten. Die
Personalangelegenheiten aller Mitglieder des Re-
giments sind in seine Hand gegeben; er ist fiir
Geist, Disziplin, Materielles, Ausbildung u. s. w.
verantwortlich. Gleichwohl mengt er sich nicht
in alle Details ein. Er idberldsst seinen Unter-
gebenen die Besorgung bestimmter Arbeiten und
iiberbindet ihnen einen Theil der Verantwortung.
Nach Reglement und Gebrauch ist den Haupt-
leuten die Ausbildung und Administration der
Kompagnien iberlassen. Die Mittel und Wege,
das Ziel zu errcichen, sind ihre Sache. Der
Hauptmann schaltet und waltet nach Gesetz und
Vorschrift in seiner Kompagnie. Er ist fiir die
Resultate verantwortlich, aber keinem Vorge-
setzten ist es gestattet, in seinen Wirkungskreis
einzugreifen, so lange Ausbildung und Verwal-
tung der Kompagnie dieses nicht nothwendig
machen. In Folge dessen ist die Stellung des
Hauptmanus eine ganz andere als in Frankreich.

Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen,
welches System mehr Vortheile biete, ob das
franzosische oder das, welches in Deutschland
befolgt wird. — Die Bureaukratie der Zentral-
behdrde wird zwar stets das erstere anstreben, um
ihre eigene Machtsphire auszudehnen. — Das
militdrische Interesse erheischt, diesen Bestre-
bungen einen Damm entgegen zu setzen. Die
Heere sind heute zu gross, als dass eine einzige
Zentralstelle mit ihrem Personal die ganze Ver-
waltung leiten und dberwachen kdnnte.

Die Kontrolle und Arbeit wird erleichtert,
wenn man diese soweit thunlich, verschiedenen
Behorden iiberbindet; es genigi, wenn das
Kriegsministerium sich die oberste Aufsicht vor-
behalt. '

Um die dem Kriegsministerium direkt unter-
stellten Behorden nicht mit administrativen Ein-
zelheiten zu iberladen, wird in gewissen Ge-
schiftszweigen ein direkter Verkehr zwischen den
Abtheilungen des Kriegsministeriums und den
Unterabtheilungen der Armeekorps und Divi-
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sionen nitzlich sein. Dieses wird hauptsichlich
dkonomische Angelegenheiten betreffen.

Es gibt gewichtige Griinde, die darauf hinwei-
sen, den Dienstgang im Frieden dem im Kriege
moglichst gleich zu gestalten. Wenn man dies
unterlisst, wird sich die Friktion bei dem Ueber-
gang von dem Friedens- zum Kriegsverhiltniss
in bedenklichem Masse vermehren. .

Besondere Vortheile bietet eine zweckmdssige
Dezentralisation der Arbeit in den Fillen, wo
die Heeresorganisation der Gebietseintheilung des
Staates angepasst ist. Die Mobilisirung wird
dadurch erleichtert. Dieses ist von der hochsten
Wichtigkeit.

Ein Heer, dessen Gegner die Mobilisirung
rascher beendet hat, ist, bevor der erste Schuss
gefallen ist, schon halb besiegt.

Das Osterreichische Exerzier-Reglement
im Vergleich mit dem deutfschen
und schweizerischen.

(Fortsetzung.)
VIIL

Der III. Theil ist betitelt: Ehrenbezeu-
gungen und Paraden  Aus Art. 649
des Osterreichischen Exerzierreglements erfahren
wir: Zum Empfang stellt sich der Zug und die
Kompaguie in entwickelter Linie auf, das Ba-
taillon in Masse (geschlossener Kolonnenlinie),
grossere Korper treffenweise in konzentrirter
Sammel-Aufstellung, die Bataillone in obge-
nannter Formation.

Die Regimentsmusik steht 6 Schritte ausser-
halb des Empfangsfliigels.

Der Zugs- und Kompagniekommandant stehen
4 Schritte vor der Fligelcharge des Empfangs-
fligels. Der Bataillonskommandant 20 Schritte
vor der Mitte des Bataillons, Front gegen dasselbe,

Bei Anndherung des Besichtigenden an den
Zug und die Kompagnie ist auf 30 Schritte
und vom Bataillon aufwérts auf 100 Schritte
die Ehrenbezeugung zu kommandiren.

Der Kommandant der Parade reitet dem In-
spektor entgegen, salutirt und meldet den aus-
riickenden Stand (Mann, Pferde und Geschiitze).

Art. 659 des dsterr. E.-R. bestimmt: ,Sind
mehrere Bataillone ausgeriickt, so ertheilt der -
Kommandant der Parade dem ndchsten Batail-
lonskommandanten durch Sabelwink den Befehl
zur Leistung der Ehrenbezeugung. Dieser kom-
mandirt dieselbe sofort; die ibrigen Bataillons-
kommandanten aber erst, wenn sich der Besich-
tigende ihrem Bataillon auf 30 Schritte ge-
nihert hat. Die Hauptleute und Adjutanten
salutiren, wenn der Inspektor ihre Stellung pas-
girt. (Oesterr. E.-R. Art. 659.)

Es wire ziemlich dberflissig, dber die ~Auf-




	Militärische Betrachtungen

